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„Im Sinne unserer Kinder muss doch 
sichergestellt sein, dass der Zugang 
zu einem Erotikchat mit einer Alters-
beschränkung versehen ist. Außerdem 
muss ein solches Angebot doch einen 
Jugendschutzbeauftragten bereitstel-
len.“

Der Beschwerdeführer wies die MA HSH 
zu Recht auf Jugendschutzprobleme in 
einem deutschen Erotikchat hin. 

Der Chat ist zwar erst nach Anmeldung 
nutzbar, er enthielt aber eine frei einseh-
bare lange Liste mit obszönen, abwer-
tenden oder pornografischen Nutzer-
namen. Das Angebot vermittelte damit 
Kindern und Jugendlichen ein höchst 
problematisches Bild von Sexualität und 
Geschlechterrollen.

Die Beschwerde war auch relevant, da 
der Erotikchat mit einer viel genutzten 
Chat-Plattform verknüpft ist, die sich 
ausdrücklich auch an Jugendliche rich-
tet. Die Plattform verlinkt sogar an pro-
minenter Stelle auf den Erotikchat. Und 
dieser war geeignet, Kinder und Jugend-

liche unter 18 Jahren in ihrer Entwick-
lung zu beeinträchtigen.

Der Anbieter besserte sein Angebot 
nach einem ersten Hinweis durch die MA 
HSH nach. Er kennzeichnete und pro-
grammierte seinen Erotikchat mit einem 
„ab 18-Label“ für anerkannte Jugend-
schutzprogramme. Damit können Rech-
ner, die das Jugendschutzprogramm 
installiert und entsprechend eingestellt 
haben, das Angebot für unter 18-Jäh-
rige blockieren. Der Anbieter ist mit 
dieser Maßnahme seiner gesetzlichen 
Verpflichtung nachgekommen. Er trägt 
damit dafür Sorge, dass Kinder und Ju-
gendliche sein entwicklungsbeeinträch-
tigendes Angebot üblicherweise nicht 
wahrnehmen können. Diese Maßnahme 
entfaltet allerdings ihre Wirkung erst, 
wenn Eltern auf dem Laufwerk oder dem 
Rechner ihrer Kinder ein Jugendschutz-
programm eingerichtet haben. Hier sind 
also die Eltern in der Pflicht.

Das Angebot war damit leider jedoch 
immer noch nicht ausreichend nachge-
bessert. Denn es machte pornografische 

Inhalte über eine Verlinkung zugänglich. 
Ein prominent platziertes Werbebanner 
verlinkte auf ein kommerzielles Web-
camsex-Angebot. Der Nutzer hat dort 
die Möglichkeit, Frauen oder Paare über 
Livestream bei sexuellen Handlungen zu 
beobachten, mit ihnen per Chat zu kom-
munizieren und sie zu sexuellen Hand-
lungen aufzufordern.

Der Anbieter besserte nach erneuter 
Mahnung auch an dieser Stelle nach. Der 
Erotikchat verlinkte zwar nach wie vor 
auf das gleiche Webcamsex-Angebot, 
dieses hatte aber den pornografischen 
Inhalten ein Altersverifikationssystem 
vorgeschaltet, das nur Erwachsenen den 
Zugang ermöglicht.

Der Anbieter kam zu guter Letzt auch 
noch seiner Verpflichtung nach, einen 
Jugendschutzbeauftragten für sein An-
gebot zu bestellen und diesen im Im-
pressum auszuweisen. Dem Jugendme-
dienschutz war damit Genüge getan.
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Let‘s chat about seX? 
MACH‘S! ABER MACH‘S MIT JUGENDSCHUTZ!


